
 

 
 
 
 
 
 
Regionalverband Saarbrücken 
Regionalverbandsdirektor  
Herrn Peter Gillo 
- im Hause - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage: Unterkunfts- und Transferkontrollen des Gesundheitsamtes 22.05.2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Regionalverbandsdirektor, 
 
der SR berichtete am 19. Mai 2020 im Aktuellen Bericht, dass das Land den Transfer zwi-
schen Unterkunft und Arbeitsort und insbesondere die Situation in der Unterkunft von Mit-
arbeiter:innen in fleischverarbeitenden Betrieben im Saarland kontrollieren wolle. 
 
Laut Staatssekretär Thul gebe es „eine sehr ungenaue Datenlage“, da die Betriebe nicht ver-
pflichtet seien, mitzuteilen, wo ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnten. Lediglich bei 
Unterkünften auf dem Betriebsgelände dürfe das Landesamt kontrollieren, so der SR. Aller-
dings gebe es dort im Saarland keine Unterkünfte, so dass bei Kontrollen in privaten Unter-
künften außerhalb des Betriebsgeländes die Unterstützung der für den Infektionsschutz zu-
ständigen Gesundheitsämter benötigt werde. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir Sie und bitten um schriftliche Antwort: 
 

1. Wie und unter welchen Voraussetzungen erfolgen Infektionsschutzkontrollen des 
Gesundheitsamtes in privaten Unterkünften bzw. bei privaten Transfers zwischen Un-
terkünften und Arbeitsplatz? 

 
2. Hat das Gesundheitsamt im März und April bereits entsprechende Infektionsschutz-

kontrollen in Unterkünften oder Transfers der fleischverarbeitenden Betriebe durch-
geführt. Falls nein, wieso nicht? 
 

 
 



 

 
 
 

3. Wie sollen die zukünftigen Kontrollen bei fleischverarbeitenden Betrieben künftig 
konkret aussehen und wann starten diese? 

  
 
Freundliche Grüße 

 
Sandra Steinmetz       Patrick Ginsbach 
Fraktionsvorsitzende       Fraktionsvorsitzender 
 


